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f ) Die deutsche Westgrenze nach 1919 . Das „Saargebiet“
Zu Tafel 7 i

Nach dem Großen Kriege war die Saarfrage in ihrer ganzen
Schwere wieder da . Sorgfältig vorbereitet , stellte Frankreich auf
dem Friedenskongreß seine politischen und wirtschaftlichen Forde¬
rungen auf ein „ Saargebiet “ („ Bassin de la Sarre “ ) . Wieder wurde
die Saar der Ausgangspunkt für die Erörterung der Rheinfrage ,
innerhalb derer sie selbst eine besondere Behandlung erfuhr . Die
im Vordergründe stehenden wirtschaftlichen Forderungen hätten
ohne besondere Schwierigkeit in irgendwelcher Form sich verwirk¬
lichen lassen , auch ohne daß eine nach Sprache , Art und Willen
deutsche Bevölkerung 15 Jahre lang der Herrschaft einer wesens¬
fremden , erklügelten , nicht der Bevölkerung , sondern dem Völker¬
bund verantwortlichen Regierungskommission unterstellt zu wer¬
den brauchte . Aber gerade darin , daß Frankreich diese Regelung
im Ausgleich weitergehender Absichten gegen den heftigen Wider¬
stand Wilsons durchsetzen konnte , zeigt sich , daß die wirtschaft¬
lichen Forderungen nur eine Verschleierung des strategischen und
politischen Gesichts der Saarfrage waren (Tatei 7i ) .

In der französischen Literatur ist immer wieder von den histo¬
rischen Ansprüchen Frankreichs auf die Saargegenden , von der
jahrhundertealten Verbindung mit Frankreich die Rede . Dem¬
gegenüber beweist unsere Kartenfolge : Frankreich ist erst gegen
Ende des 17. Jahrhunderts mit kleinen Gebietsteilen an die Saar
herangekommen und hat nur kraft des Rechtes , das einem Eroberer
gegeben ist , auf deutschem Reichsboden des Herzogtums Loth¬
ringen die Festung Saarlouis angelegt . Erst 1766 gingen lothrin¬
gische Gebietsteile an der Saar , die nur einen Bruchteil des heu¬
tigen „ Saargehiets “ ausmachen , in französischen Besitz über . Nur
von 1801 bis 1814 gehörte das ganze „ Saargebiet “ als Teil des
deutschen linken Rheinufers dem französischen Staate an . Das
Zwischenspiel von 1814/15 , das mit seiner willkürlichen Grenz¬
ziehung die Gegend von Saarlouis und Saarbrücken betraf , kann

keinen geschichtlichen Anspruch begründen . Gegenüber einer ein
Jahrtausend währenden deutschen Herrschaft über deutschen
Volks - und Kulturboden an der Saar schrumpfen die Zeiten franzö¬
sischer angemaßter Herrschaft auf kleinste Zeitabschnitte zu¬
sammen (Tafel 7 k ) .

Das Versailler Diktat hat das „ Saargebiet “ für fünfzehn Jahre
der deutschen Staatshoheit entzogen und der französischen Beein¬
flussung überantwortet . Die von Frankreich erstrebte Rheingrenze
ist nach der Überspannung der Mittel in den Nachkriegsjahren
heute nicht mehr erreichbar . Die Saar ist jetzt als „ kleiner Rhein “
für Frankreich wieder Rückzugslinie , militärischer Abschnitt , po¬
litische Mindestforderung . Deutschland dagegen hat ein unverlier¬
bares und unveräußerliches geschichtliches Recht auf sein Land
an der Saar , das man ihm vorenthält ; das deutsche Volk fühlt
sich verbunden und zutiefst verpflichtet den Volksgenossen , die ,
dem deutschen Boden verwurzelt , von deutscher Schicksalsgemein¬
schaft , Sprache , Gesittung und Kultur geformt , der deutschen
Nation ohne jede Einschränkung angehören .
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6 . Zur Territorialgeschichte der Saarlande
Zu den Tafeln 8 , 9 u . 13 d

Von Josef Messen

Die außerordentlich starke räumliche Aufteilung , die uns die
Karte der Staatsgebiete am Ende des 18. Jahrhunderts zeigt ,
entspricht dem geographischen Aufbau der Lande an der mittleren
Saar , die in eigenartiger Verzahnung mit den anschließenden
Landschaften hinsichtlich der Bodengestalt und der natürlichen
Hilfsquellen große Unterschiede aufweisen . Die Unstetigkeit der
territorialen Gebilde , die in den zahlreichen Kämpfen eines selbst¬
bewußten Adels , bei den unausgesetzten Erbteilungen , Verkäufen ,
Verpfändungen , Verlehnungen und Entfremdungen immer wieder
neue Gestalt gewannen , lassen es geraten erscheinen , im folgenden
auf alle Einzelheiten zu verzichten und in der vielgestaltigen Ge¬
schichte der zahlreichen Einzelterritorien einige einheitliche Züge
herauszustellen und nach allgemeinen Gesichtspunkten die wechsel¬
vollen Schicksale dieser politischen Gebilde in ihren Grundlinien
zu fassen .

a) Die Gaugrafschäften an Saar und Blies
Zu Tafel 13 d

Die Verwaltungseinteilung in spätkarolingischer Zeit ist uns
im allgemeinen bekannt . Die in den Annales Bertiniani zum
Jahre 870 (Vertrag von Meersen ) für unsere Gegend genannten
Gaugrafschaften tragen den Namen von Flüssen und stellen offen¬
bar natürliche Siedlungseinheiten dar : oberer und unterer Saar¬
gau , Bliesgau , Niedgau , Albegau . In Urkunden erscheint dann
noch der Rosselgau , ein Unterbezirk des Saargaues . Es ist aber
nicht möglich , die Grenzen der einzelnen Gaue einigermaßen zu¬
verlässig festzulegen (vgl . Tafel 13d und die Aufstellung S . 49) .

Verhältnismäßig zahlreich sind die Ortsangaben für den Blies¬
gau , dessen Grenzen , soweit es sich um die Abgrenzung nach N
und O handelt , in den breiten Säumen der pfälzischen Bergwälder
und im Köllertaler Wald festliegen und in den kirchlichen Grenzen
der späteren Zeit ihre Bestätigung finden . Wie er aber gegen den
Obersaargau , den Albegau und den Niedgau abzugrenzen ist , bleibt
unklar . Hier helfen auch die kirchlichen Grenzen nicht weiter .
Die Häufigkeit gleich - und ähnlichlautender Ortsnamen , die un¬
gleichmäßigen Angaben über die Gauzugehörigkeit der Orte bringen
weitere Unsicherheit in die Gaugeographie . „ Lestorphen in pago
Nidensi “ kann ebenso Linsdorf bei Großtännchen wie Lisdorf bei
Saarlouis sein . Saarbrücken liegt nach den urkundlichen Angaben
einmal im „ Saargau , in der Grafschaft des Volmar “

, ein ander¬
mal „in der Grafschaft Habkirchen im Rosselgau “

, der seiner¬

seits mehrfach zum Bliesgau gerechnet wird . Auch der Versuch ,
für die Feststellung der Gaue die Grafschaftsinhaber heranzu¬
ziehen , muß scheitern , weil die Grafschaften sich oft zu mehreren
in einer Hand befinden oder bereits geteilt sind und es in keinem
Falle sicher ist , ob nicht die Gaubezeichnung als der Name für
die Landschaft weiterlebt , nachdem die alte Verwaltungseinheit
bereits länger von der „territorialen “ Grafschaft abgelöst ist . Die
Unsicherheit in den Gauangaben in Verbindung mit den Graf¬
schaften , deren Inhaber sich nach ihrem Burgsitz nennen , deutet
auf frühe und weitgehende Zersetzung der alten Gaugrafschaften .
Wir besitzen keine Handhabe , den Übergang von der Gaugraf¬
schaft zur territorialen Grafschaft oder auch das Schicksal der
territorialen Grafschaften in der urkundenarmen Zeit des 10 . bis
12. Jahrhunderts zu verfolgen . Weder bei der Grafschaft Hab¬
kirchen noch bei der Grafschaft Wallerfangen läßt sich ein Zu¬
sammenhang mit früheren oder späteren territorialen Bildungen
nachweisen , und die Übereinstimmung der Grafschaft Habkir¬
chen mit der Bliesgaugrafschaft oder der Grafschaft Wallerfangen
mit der des unteren Saargaus ist nicht zu erweisen . Das völlige
Verschwinden dieser Grafschaften in späterer Zeit bestätigt viel¬
mehr die starke Auflösung der unteren Verwaltungsbezirke im
alten Königreich Lotharingien , die das in inneren Kämpfen zer¬
rissene , zwischen Ost - und Westfranken hin - und hergezerrte
Land in spätkarolingischer Zeit und unter den Ottonen zeigt .
Unter diesen Umständen muß auch der Versuch , in späteren Ge¬
richtsbezirken für den Bliesgau alte Hundertschafts - oder Land¬
gerichte festzustellen , Bedenken erregen .

b) Die Anfänge der Territorialbildung . Der Macht¬
bereich des älteren Saarbrücker Grafenhauses

Zu Tafel 9 a
Die gesamten Lande an der Saar gehörten zum Königreich

oder Herzogtum Lotharingien und , als dieses in zwei Stücke aus¬
einanderbrach , zu dem oberen Teil . Das Amt eines Herzogs von
Oberlothringen entbehrte aber der realen Machtgrundlagen so sehr ,
daß in großen Teilen des Herzogtums seine Befehlsgewalt nur dem
Namen nach bestand . Die von der Reichskirchenpolitik auch in
ihren weltlichen Machtgrundlagen geförderten , mit Reichsgut
verschwenderisch ausgestatteten kirchlichen Würdenträger waren
so stark , daß sie den Einfluß des Herzogs , des amtlichen Vertreters
des Königs , sehr beschnitten . Das gilt namentlich für die Gebiete
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des Erzbischofs von Trier und des Bischofs von Metz , die im Norden
und in der Mitte des oberlothringischen Amtsbezirkes die herzog¬
lichen Befugnisse so einengten , daß das Amt mehr und mehr an
Bedeutung verlor und in den Parteikämpfen des Investitur¬
streites bis auf den Namen verschwand . Im reichsromanischen
Gebiet blieb dem Herzogshaus ein geschlossener allodialer Be¬
sitz , der in Verbindung mit wichtigen Kirchenvogteien der Aus¬
gangspunkt für die spätere Machtstellung der Herzoge von Loth¬
ringen geworden ist . Die Besitzungen im deutschen Sprachgebiet ,
in der Gegend von Bitsch und Wallerfangen , die die Keimzellen
des späteren „ Deutschen Amtes “ (Bailliage d ’Allemagne ) wurden ,
hat der Begründer des zweiten lothringischen Herzogshauses , Ger¬
hard vom Elsaß , zugebracht . Damit gewinnt der Herzog von
Lothringen Einfluß an der mittleren Saar .

Doch sind seine Rechte noch ebenso verstreut und zersplittert
wie die der übrigen adligen Herren in diesem Gebiete , unter denen
die Grafen von Saarbrücken und Saarwerden , von Homburg und
Blieskastel , unter sich mannigfach verwandt und verschwägert ,
eine gewisse Machtstellung sich erworben hatten . Sie treten uns
zunächst entgegen als Besitzer mehr oder minder großer allodialer
Herrschaften , die sie zu räumlich sehr begrenzten Gerichtsbezirken
oft patrimonialer Ausprägung ausgebaut hatten , als Inhaber
von Kirchenvogteien und Kirchenlehen : Nirgends zeigt sich ge¬
schlossener Besitz , und wir können uns die Unbestimmtheit der
staatlichen Gewalt in den durch - und nebeneinanderliegenden
Herrschaftsgebieten nicht groß genug vorstellen . Nicht gerade
häufig sind die Fälle , in denen nur einer Inhaber eines Dorfes ,
einer Bannherrschaft oder einer Vogtei ist , seltener noch sind
mehrere Dörfer zu einer geschlossenen Gebietsherrschaft vereinigt .
Häufig aber begegenen uns mehrherrige Dörfer und Gerichte , die
sich teilweise bis zum Ende des alten Reichs gehalten haben . Bei
solchen schon rein äußerlich verworrenen Verhältnissen ist , ganz
abgesehen von den verfassungsrechtlichen Formen , die Bildung
eines Territoriums von einiger Geschlossenheit und Größe ein über¬
aus langwieriger und verwickelter Vorgang .

Die schon in ihren Anfängen bedeutendste und aussichts¬
reichste Herrschaft an der mittleren Saar war die der Grafen von
Saarbrücken . Man hat früher in den Grafen von Saarbrücken ,
deren Geschlechterfolge mit Sigibert I . ( 1080) beginnt , die un¬
mittelbaren Nachfolger der Garfen des unteren Saargaues ge¬
sehen und auf dem Wege der Namenvergleichung ihre Abstammung
vom ardennischen Grafenhause für sicher gehalten . Die in der
Karte ( Tafel 9 a) niedergelegte Aufarbeitung des leider sehr lücken¬
haften Urkundenmaterials über den ältesten Familienbesitz , das
zur Stütze für die genealogischen Untersuchungen dienen kann ,
läßt erkennen , daß Beziehungen zu den Ardennengrafen nicht vor¬
handen sind . Ja , der geringe Besitz des Geschlechtes an der Saar
macht es unwahrscheinlich , daß hier der Schwerpunkt und Aus¬
gangspunkt gelegen hat . Die Burg Saarbrücken , der Warndt , Wad¬
gassen sind altes Königsgut , das sich später teilweise im Besitz
der Kirche befindet . Dagegen weisen die ältesten Besitzungen
und Rechte der Familie in das nordöstliche Lothringen , in die
Gegend von Geblingen , Mörsberg , Burgalben , Linder und Die¬
meringen , in die Pfalz um Zweibrücken und Bergzabern , an den
Oberrhein um Worms und Speyer und ins nördliche Elsaß , wo der
Werdsche Zweig später die Landgrafschaft erwirbt . Sie liegen
durchweg im Gebiet diesseits der Sprachgrenze , dessen Sonder¬
stellung gegenüber dem westlich anschließenden romanischen Ge¬
biet dadurch deutlich wird .

Der weitverteilte Besitz des Hauses Werd - Saarbrücken schuf
mannigfache Verbindungen und erklärt die hohe kirchliche Stellung
mehrerer der ältesten Mitglieder in Worms und Mainz , die Ver¬
wandtschaft mit dem Königshause und den Besitz zahlreicher
Kirchenvogteien . Auf Grund der Beziehungen der Saarbrücker
Grafen zum zweiten lothringischen Herzogshaus , das aus dem
Elsaß stammt und gleichfalls in der Gegend von Bitsch und an
der mittleren Saar Besitzungen hatte , sind hier gewisse Zusammen¬
hänge zu vermuten . Der Werdsche Zweig , dem die älteren Herren
von Rixingen und Forbach , von Ochsenstein und Greifenstein
entstammen , verliert früh den Zusammenhang mit den Saar¬
gegenden . (Ihr Einzelbesitz ist in der Karte [Tafel 9 a] nicht ent¬
halten . ) Das Saarbrücker Haus , dem die Grafen von Zweibrücken ,
von Hartenberg -Leiningen und von Eberstein (im Schwarzwald )
entstammen , war das mächtigste Geschlecht im Raume zwischen
dem Rhein , der Mosel und der Sprachgrenze . Wenn es die Mög¬
lichkeit zur Bildung eines großen Territoriums auf der Achse der
durch die Kaiserlauterner Senke führenden Straße Mainz —Metz
nicht ausnutzen konnte , so liegt das an dem privatrechtlichen
Charakter der herrschaftlichen Rechte der damaligen Zeit , die
unbekümmert geteilt und vererbt wurden . Die Abspaltung der
Linien Zweibrücken und Hartenberg -Leiningen vom Gesamthause
bewirkte auf die Dauer eine Aufteilung des Macht - und Einfluß¬

bereiches . Die am Oberrhein und in der Pfalz liegenden Be¬
sitzungen und Rechte wurden größtenteils an diese Nebenlinien
abgegeben oder wegen der räumlichen Entfernung an rheinische
Adelsfamilien (Boianden , Wild - und Rheingrafen ) verlehnt . Im
folgenden wird die weitere Entwicklung der Grafschaft Saar¬
brücken , des Kernterritoriums an der mittleren Saar , etwas ge¬
nauer behandelt (Kap . c) und im Anschluß daran der Anteil der
übrigen größeren Territorien an den Saarlanden im Überblick
gegeben .

c) Die Grafschaft Saarbrücken seit 1300 und ihre
dynastischen Beziehungen

Zu Tafel 8 und 9 b
Die Grafen von Saarbrücken behielten ein kleines festgefügtes

Gebiet mit den Burgen zu Saarbrücken und Warsberg als Mittel¬
punkt , dem sich zahlreiche Kirchenvogteien anschlossen ; sie be¬
saßen die Vogteien über das Familienkloster Wadgassen , dessen
Besitzungen uns einen guten Überblick über den Machtbereich des
Saarbrücker Gesamthauses geben (vgl . Tafel 11 d), über die Stifter
St . Arnual , Neumünster , über die Abteien Fraulautern , Herbitz¬
heim und Homburg - St . Avold . Erst im 16. Jahrhundert tritt
dazu die Vogtei über die Abtei St . Martin zu Lübeln . Ist viel¬
leicht schon in der Abzweigung von Zweibrücken , das auch die
wichtige Vogtei über die Abtei Hornbach erhielt , das Streben nach
geschlossenem , übersehbarem und verteidigungsfähigem Besitz zu
erkennen , so wird diese Arrondierungspolitik vollends deutlich , als
Zweibrücken seit der Mitte des 13. Jahrhunderts seine an der
Saar gelegenen Besitzungen auszutauschen beginnt und schließlich
mit der Übertragung seiner Lehen in Saargemünd , Linder und
Mörsberg (Marimont ) an den Herzog von Lothringen das günstiger
gelegene Bitsch erwirbt . Zweibrücken wendet sich damit von
der Saar ab und dem Rheine zu und knüpft schon bald die Be¬
ziehungen zu den Pfalzgrafen . Saarbrücken , das seinerseits die
Verbindungen zum Rhein hin löst , wendet seinen Blick den west¬
lichen Nachbarn zu und sucht hier weitere Ausdehnung und Macht¬
zuwachs . So ist denn Anknüpfung dynastischer Beziehungen des
saarbrückischen Grafenhauses zu Lothringen , Bar , Apremont ,
Vaudemont , Falkenberg u . a . und endlich die Begründung des
Hauses Saarbrücken -Commercy die ganz natürliche Folge einer
längeren Entwicklung .

Die Hinneigung der Saarbrücker Grafen aus dem Hause Com-
mercy zu französischem Wesen , der Eintritt in die Dienste des
Königreichs , der den tatkräftigen und waflenkundigen Männern
Ehre und Sold brachte , sind eine zeitlich bedingte Erscheinung .
Immerhin benutzten die Grafen die reichen Einkünfte aus dem
französischen Dienst auch zum Ausbau und zur Erhaltung ihrer
deutschen Stellung . Beim König war Schutz zu finden gegen die
Ausdehnungsbestrebungen des Herzogtums Lothringen , das nach
Überwindung der großen Schwächeperiode des 12. Jahrhunderts
im Raume zwischen Metz und Trier vorzustoßen begann . Noch
1275 hatte der Graf von Saarbrücken mit dem Herzog von Loth¬
ringen im Blieskasteler Streit gemeinsam gegen den Bischof von
Metz gekämpft , der die Selbständigkeit seiner Grafschaft be¬
drohte . Bald darauf hatte er sich gegen den lothringischen Druck
zu wehren . Die Verbindung des Grafen Johann I . von Saar¬
brücken -Commercy mit Erzbischof Balduin von Trier , die ihm
gegen die Abtretung des als Stützpunkt gegen die lothringische
Schaumburg wichtigen St . Wendel außer einer großen Geldsumme
trierische Lehen in Mettlach , Orscholz , Udern , Hamm a . Mosel ,
Osann und im Idarbann , dazu den Spiemont und das Dorf Linx -
weiler eintrug , ist aus dem gemeinsamen Gegensatz zum Herzog
von Lothringen entstanden . Auch die Einkünfte , die Graf Jo¬
hann II . als Pensionär des französischen Königs hatte , wurden
großenteils zur Stärkung der Stellung an der Saar und zum Aus¬
bau eines großen Lehnshofes verwendet . Dieser Lehnshof , der
durchweg aus deutschen Lehnsmannen sich zusammensetzte , ist
der beredteste Ausdruck der Machtstellung , die die Grafen von
Saarbrücken im 14. Jahrhundert noch hatten . Auf die Dauer aber
waren die zahlreichen Burgmannen , deren die Grafen zur Aus¬
übung des Geleitsrechts auf den großen Straßen , die bei Saar¬
brücken sich trafen , und zur Wahrnehmung der Schutzrechte in
den zahlreichen Kirchenvogteien bedurften , dem Besitzstand der
Grafschaft gefährlich . Die hohen Lehnsabgaben an die Herren
von Warsberg , von Kerpen , von Fleckenstein , von Soetern , von
Dagstuhl , um nur die wichtigsten zu nennen , waren eine schwere
Belastung für die Grafschaft , die , als die französischen Einnahmen
ausblieben , schnell an Bedeutung verlor .

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts nahm Saarbrücken die
dynastische Verbindung mit den Kheingegenden wieder auf . Die
Vereinigung der Häuser Saarbrücken und Nassau (vgl . Tafel 9 b)
erwies sich in der Folgezeit als überaus nützlich , wenn auch über
die Herrschaften Kirchheim und Stauf , Jugenheim und Alsenz eine
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unmittelbare Landverbindung nicht mehr zu erreichen war . Auch
das wichtige Homburg an der Straße Mainz — Saarbrücken kam
als Wachstumsspitze für ein weiteres territoriales Vordringen eben¬
sowenig in Frage wie das Pfandlehen an der Sickingischen Burg
zu Landstuhl . Im 15 . und 16. Jahrhundert geriet die Grafschaft
Saarbrücken erneut in schwerste Bedrängnis von W her . Das
Herzogtum Lothringen gab den französischen Druck , der auf seinen
westlichen Grenzen lastete , nach 0 weiter und suchte hier seine
Widerstandskraft zu verstärken . Im Einklang mit einer um¬
fassenden Arrondierungspolitik steht eine zielbewußte Territorial¬
politik , die nach westlichem Vorbild Lehnsherrschaft in Landes¬
herrschaft wandelt , wobei hier allerdings weniger der Landesherr
als der mit gesamtstaatlichen Aufgaben betraute einheimische
Adel die treibende Kraft gewesen ist (vgl . S . 47) . Den Grafen
von Saarbrücken gelingt es zwar noch zu Beginn des 16. Jahr¬
hunderts , durch Heirat die Grafschaft Saarwerden dem lothringischen
Zugriff zu entziehen und damit die Umklammerung der Vogtei
Herbitzheim und das Eindringen Lothringens in den Kücken der
saarbrückischen Stellung (Illingen ) zu verhindern . Aber gerade
der Streit um Saarwerden belastet das Verhältnis von Lothringen
und Saarbrücken für lange Zeit . Lothringen wird der „ unfreund¬
liche Nachbar “

, der jede Gelegenheit benutzt , sein Übergewicht
geltend zu machen . Saarbrückens Verluste mehren sich , als zu
den machtpolitischen die konfessionellen Gegensätze treten . Zwar
gelang es den Grafen von Saarbrücken , die Stifter St . Arnual
und Neumünster zu säkularisieren und die in der „ Grafschaft “

gelegenen Besitzungen und Rechte an sich zu ziehen , dafür gingen
aber die Vogteien über die katholisch gebliebenen Abteien und
Klöster nach und nach restlos an Lothringen verloren (s . S . 51),
und in den langwierigen Austauschverhandlungen gegen Ende des
16. und Anfang des 17 . Jahrhunderts hat Saarbrücken weitere emp¬
findliche Verluste erlitten : in Bolchen , Fremmersdorf a . d . Saar , bei
Herbitzheim , Wiesweiler , im weiteren Warndtgebiet (vgl . Talei 9 c)
und bei Dieuze . Im allgemeinen aber kam der westliche Vorstoß
an dem saarbrückischen Kern zum Stehen . Weder Lothringen
noch auch später Frankreich hat die Abwehrstellung , welche die
Grafen von Nassau - Saarbrücken als Vorposten eines südwest¬
deutschen Territorialblocks an der mittleren Saar , in Saarbrücken
und Saarwerden , bezogen hatten , überwinden können . Die mittlere
Saar blieb deutsch .

d) Die übrigen Territorien an der mittleren Saar
(Erzstift Trier, Pfalz , Lothringen)

Zu Tafel 8

Das Bild , das wir von der politischen Entwicklung des Kern¬
gebietes an der mittleren Saar gewannen , läßt erkennen , daß die
aus ihm vorstoßenden machtpolitischen Kräfte verhältnismäßig
schwach waren und Anlehnung zunächst im Westen , später aber
im Osten suchen mußten , daß ferner von den Randgebieten her
ein starker politischer Druck vorhanden war , der in der politischen
Gestaltung wirksam geworden ist .

Trier hatte im Gebiet der mittleren Saar schon früh nachweis¬
bare Besitzungen , sie jedoch zunächst nicht territorialpolitisch
ausgewertet . Die Gewinnung von Luxemburg im Anschluß an die
St . Maximiner Besitzungen ist lange Zeit das Ziel des territorialen
Strebens der Trierer Erzbischöfe gewesen ; seit der Erwerbung
von Koblenz und der Grafschaft Marienfels auf der rechten
Rheinseite richten sie ihren Blick einseitig auf die Verbindung
der getrennt liegenden Besitzstücke auf der Moselachse . Erst
nachdem die Kämpfe mit Luxemburg abflauten , als die Verbin¬
dung von Trier und Koblenz vollzogen war , erfährt der Raum
südlich von Trier mehr Aufmerksamkeit . Die Reste des Trierer
Besitzes lassen das Vorgehen noch deutlich erkennen . Aus dem
Hochwald heraus schob sich Trier an die Nahe heran , gewann
den Idarwald und das Öffnungsrecht in Oberstein und versuchte
von hier aus auf die Verhältnisse an der Saar Einfluß zu ge¬
winnen , insbesondere die kleineren Territorialherren an der Saar
zu einem Bund gegen Lothringen zusammenzuschließen . Nach
sorgfältiger Vorbereitung stieß dann Balduin von Trier gegen die
lothringische Stellung im Saartal und bei Tholey vor . Er nutzte
die Geldverlegenheit des Bischofs von Metz und den Familien¬
zwist im Hause Finstingen zum Erwerb der Herrschaft Blieskastel
aus , veranlaßte den verbündeten Grafen von Saarbrücken , ihm
den Stützpunkt St . Wendel zu überlassen , um dann den Herzog
von Lothringen zur Anerkennung älterer , fast überdeckter trieri -
scher Rechte zu zwingen . Nach langem Widerstand bekannte sich
dieser nach einem Spruch des Trierer Manngerichts als Lehnsmann
für Burg und Stadt Sierck , Lummerfelden (Lübeln ?), Berus , Dah¬
lem , Siersberg , Wallerfangen , Felsberg , einen Teil von Montclair
und Merzig und verzichtete ausdrücklich auf Schwarzenberg ,
Büschfeld , Motten , St . Wendel , Perl und Oberleuken .

Diese letzten Gebiete finden wir noch im 18 . Jahrhundert im
Trierer Besitz oder in der Hand der Ritterschaft , die sich erst im
16 . Jahrhundert von Trier trennte . Die Lehnsbande aber , die
Erzbischof Balduin in kraftvoller Entfaltung seiner Macht neu
knüpfte , zerrissen unter seinen schwächeren Nachfolgern wieder
und gerieten in Vergessenheit . Mit den Herzogen von Lothringen
wurde ein Ausgleich gefunden , als das Schwergewicht des Trierer
Territoriums sich mehr und mehr zum Rheine hin verlagerte . Doch
zeigt der ausgefranste Südrand des Trierer Gebietes ebenso wie
die vielfach vorhandenen Unklarheiten in den Herrschaftsrechten
und die zahlreichen kleinen selbständigen Territorien , daß die
Kräfte des Herzogs und des Kurfürsten sich hier die Waage hiel¬
ten . Blieskastel , das weitab vom Trierer Hauptblock zu starke
Kräfte des Trierer Territoriums band , wurde von Trier wenig
mehr beachtet , zunächst mehrfach verpfändet , endlich der Fami¬
lienpolitik der Kurfürsten dienstbar gemacht und selbständige
Reichsherrschaft der Grafen von der Leyen .

Der stärkste Gegenspieler der Trierer Erzbischöfe beim Vor¬
dringen in den Nahegraben und an die Kaiserslauterner Straße war
der Pfalzgraf , der von seiner zentralen Lage an Main - und Neckar¬
mündung aus nach allen Seiten hin sein Einflußgebiet vorschob .
Besonders kräftig drängte er in den Hunsrück vor . Hier aber
stand ihm eine geschlossene Macht entgegen , die bereits wichtige
Punkte besetzt hatte und nur mehr die Angliederung einiger
unzusammenhängender Gebietsherrschaften (Teile von Veldenz
und Sponheim ) ermöglichte . Mit der Erwerbung des wichtigen
Kaiserslautern an der Reichsstraße Mainz — Metz ( 1357) hat die
Pfalz die Leitlinie für ein Vordringen westwärts in das Flußgebiet
der Blies erhalten , das aus dem Saar -Nahe -Bergland kräftig unter¬
stützt werden konnte . Durch Kauf sicherte sich der Pfalzgraf
von dem verschuldeten letzten Sproß der Walramschen Linien des
Herzogshauses von Zweibrücken den quer über die Straße ge¬
lagerten Hauptstock des Gebietes mit Hornbach , Zweibrücken
und Bergzabern und erhielt bereits 1387 westlich anschließende
Gebiete , die als Reichslehen heimgefallene Herrschaft Kirkel mit
dem „ Limbacher Geleit “

. Zu einer geschlossenen Verbindung
dieser in den Hunsrück und den Westrich vorgeschobenen Be¬
sitzungen reichten die Machtmittel der Pfalz nicht aus . Die Pfalz¬
grafen haben , ähnlich wie Trier es bei Blieskastel tat , diese Außen¬
bezirke für die Familienpolitik , in diesem Falle zur Ausstattung
jüngerer Söhne verwandt , dabei aber die Fäden zum Hauptblock
nicht abreißen lassen und dadurch den Bestand der Gebiete und
einen besseren Ausbau der Herrschaftsrechte gesichert . Das 1449
erworbene wichtige Homburg haben sie zwar bald wieder als
Heiratsgut einer Tochter den Grafen von Saarbrücken überlassen ,
dagegen das von den Grafen von Saarwerden gegründete Kloster
Wörschweiler den Grafen von Saarbrücken als den rechtmäßigen
Erben vorenthalten . Gegen 1750 hat Pfalz -Zweibrücken das
mittlerweile entfestigte und wertlos gewordene Homburg im Aus¬
tausch gegen das etwas abgelegene Bexbach zurückerhalten und
am Ende des 18. Jahrhunderts das früher lothringische Amt
Schaumburg gewonnen (vgl . u . S . 48) . Im allgemeinen hat aber
die Pfalz an dieser Stelle ebenso wie die ersten Grafen von Zwei¬
brücken stärkere Verbindung zum Rhein hin behalten , eine ge¬
schichtliche Tatsache , die in der Ausbildung eines eigenen baye¬
rischen Pfalzgebietes im 19. Jahrhundert wieder wirksam ge¬
worden ist .

Die Anfänge des Herzogtums Lothringen haben wir oben be¬
reits angedeutet (vgl . S . 43f .) . Der Besitz , den Gerhard vom Elsaß
dem Herzogtum Lothringen im deutschen Sprachgebiet zubrachte ,
scheint zunächst recht schwach gewesen zu sein . Bitsch und eine
Gebietsherrschaft bei Saargemünd sind uns als Ausgangspunkte
bekannt . Die Besitzungen zwischen Saar und Mosel sind wohl teil¬
weise aus luxemburgischen Beziehungen gewonnen worden . Entlang
dem Lauf der Nied , in der Bucht zwischen dem Warndt und den
von Trier gehaltenen Ausläufern des Rheinischen Schiefergebirges ,
in Wallerfangen , Siersberg , Felsberg saß Lothringen auf trierischen
Lehnstücken an einem wichtigen Stück der mittleren Saar und
hielt hier die Verbindung mit den Vogteien über alten Metzer und
Verduner Kirchenbesitz in der Gegend von Tholey und St . Wendel .
Die Hauptburg dieses Gebietes , die Schaumburg , spielte bereits
eine große Rolle in den Kämpfen , die sich an den Versuch des
Herzogs , von Bitsch aus Blieskastel zu erwerben , anschlossen . Als
er fehlschlug , sah sich Herzog Friedrich III . veranlaßt , auch das
abgelegene Bitsch gegen die zweibrückischen Rechte in Saargemünd ,
Mörsberg und an den wirtschaftlich wichtigen Salinen von Linder
einzutauschen . Die Oberlehnsrechte in Bitsch behielt er sich aber
vor . Die Arrondierung des Besitzes um Saargemünd und die
Stellung nördlich von Saarbrücken auf dem Gau und an der Saar
setzte die Besitzungen der Grafen von Saarbrücken im weiteren
Warndtgebiet unter starken Druck . Der alten , vielleicht allodialen
Burg in Altwarsberg erstand in der lothringischen Lehnburg Neu -
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warsberg ein so starkes Gegengewicht , daß Saarbrücken zur Auf¬
gabe seiner Burg gezwungen wurde . Damit beginnt die allmäh¬
liche Auflösung der auch im Yorgelände liegenden gräflichen Rechte
die erst ihr Ende erreicht , als Saarbrücken auf das engere Wald¬
gebiet des Warndt zurückgeworfen ist .

e) Die geschichtliche Stellung des Warndtgebietes
Zu Tafel 9 c

Wenn im folgenden die territorialen Veränderungen im Warndt¬
gebiet (Tafel 9 c) etwas näher betrachtet werden , so geschieht das ,
weil wir damit auch Gelegenheit erhalten , den inneren Gründen
der Verschiebungen nachzugehen und das Wesen der staatlichen
Kräfte zu erkennen , die hierbei eine treibende oder eine behar¬
rende Rolle spielten . — Der große Warndtwald , der im Norden
bis Berus , im Süden bis Forbach und St . Avold reichte , im Osten
vom Saartal , im Westen vom Niedfluß begrenzt wurde , war ein
alter Königsforst . Zu ihm gehörte der Königshof Wadgassen , den
1080 der Graf Sigebert von Saarbrücken von König Heinrich IV .
mit den zugehörigen Forsten und Jagden zum Geschenk erhielt .
Mit ihm in Verbindung stand die Burg Saarbrücken , die , als
Reichslehen im Besitz des Bistums Metz , von diesem an die
Grafen von Saarbrücken weitervergabt war . In der Burg Alt¬
warsberg haben wir den zweiten Mittelpunkt der gräflichen
Machtstellung zu erblicken . Ham , Gertingen und Falk sind die
zugehörigen Ortschaften . Von hier aus wurde die Vogtei in
Homburg - St . Avold und in der Mettlacher Meierei Hollingen -
Valmünster wahrgenommen , die bereits im 12. Jahrhundert
sich im Besitz der Saarbrücker Grafen befanden . Verstreuter
Besitz lag im ganzen Vorgelände im Anschluß an das Geb-
linger Tal und Herbitzheim . — Der Einbruch des Herzogtums
Lothringen in die geschlossene saarbrückische Warndtstellung
erfolgte an einer wichtigen Stelle schon verhältnismäßig früh . Als
Hauptvogt der Mettlacher Besitzungen im Niedtal (vgl . Tafel 11 d)
beanspruchte es das Lehnsrecht in Hollingen und das mit Val¬
münster verbundene Jagdrecht in dem „ Kreuzwald “ genannten
Teil des Warndt . Ein Ausgleich der beiderseitigen Ansprüche
scheint dadurch eingetreten zu sein , daß Saarbrücken seine Rechte
Lothringen zu Lehen auftrug und mit der Lehnsbelastung zurück¬
erhielt . Damit war an den tatsächlichen Verhältnissen wenig ge¬
ändert , nur der rechtliche Charakter gewandelt , was sich erst später
fühlbar auswirkte .

Der Warsberger Besitz begann bereits abzubröckeln , als die
Zweibrücker den Rückzug von der Stellung an der Saar antraten .
Ihr Anteil ging an einen der Burgleute über , der die Burg Neu¬
warsberg erbaute ( 1262) und sie, nachdem er von der zweibrücki -
schen Lehnsverpflichtung ledig geworden war , dem Herzog von
Lothringen zu Lehen auftrug , um nun zwischen Saarbrücken und
Lothringen seine Eigenstellung zu begründen . 1283 erwarb dann
Lothringen das Burglehen , das Boemund von Warsberg , der Ahn¬
herr der Familie Dagstuhl , von der Gräfin Lauretta von Saar¬
brücken in Altwarsberg zu Lehen trug . 1427 versuchte Saar¬
brücken durch Ankauf eines Erbenanteils an Altwarsberg und Ger¬
tingen seinen entfremdeten Rechten wieder Anerkennung zu ver¬
schaffen . Als dann aber in einer innerlothringischen Fehde beide
Burgen zerstört wurden und Metz daraufhin auf seine Oberlehns¬
herrlichkeit daran zugunsten von Lothringen verzichtete , ging der
ganze Besitz trotz heftigen Widerspruchs den Grafen von Saar¬
brücken verloren , einschließlich der Teile des Warndts , die als
Zubehör zur Burg galten . 1614 erscheint die Familie derer von
Warsberg noch als Inhaber saarbrückischer Lehenstücke in Lei¬
dingen und Ihn .

Auch in das geschlossene Recht an der Vogteiherrschaft Hom¬
burg - St . Avold , dessen Hochvogtei dem Bistum Metz zustand , legte
das Ausscheiden der Zweibrücker die erste Bresche dadurch , daß
sie die Untervogtei an die Herren von Dorsweiler , die Ahnherren
der Herren von Kriechingen , abtraten . Immerhin blieb hier die
saarbrückische Stellung gefestigt , bis das Bistum Metz zu Anfang
des 16. Jahrhunderts die Hälfte der Hochvogtei den Herzogen
von Lothringen verpfändete , dieses die Pfandschaft an einen
Zweiten weitergab und das Einlösungsrecht an einen Dritten ver¬
pfändete . An sich war das Vogteirecht der Grafen von Saar¬
brücken dadurch nicht berührt . Sie haben aber die Gefahr er¬
kannt , die in den lothringischen Pfandrechten lag , zumal sie gerade
damals in den Ansprüchen Lothringens auf die 1527 ererbte Graf¬
schaft Saarwerden die Wucht des lothringischen Vorstoßes ver¬
spürten . Graf Philipp von Nassau - Saarbrücken hat deshalb 1551
den Bischof von Metz dazu gebracht , ihm die andere Hälfte der
Hochvogtei zu verpfänden und die Verwaltung zu übergeben . Er
hat dann seinerseits seine Vogteirechte den bisherigen Unter¬
vögten , den Herren von Kriechingen , als Afterlehen abgetreten .
Gleichzeitig hat er, als der machtpolitische Gegensatz zu Loth¬
ringen mehr und mehr offenbar wurde , seine Stellung im Vor¬

gelände weiter verstärkt : mit der Grafschaft Saarwerden war den
Grafen von Saarbrücken das Einlösungsrecht an der Pfandschaft
Bolchen und den Dörfern Helsdorf und Ottendorf zugefallen , durch
Kauf erlangten sie die Herrschaft Büdingen mit Laningen und
Fremersdorf , die Herrschaft Helflingen und endlich mit Zustimmung
des Kaisers die Vogtei über den ausgedehnten Besitz der Abtei
Lübeln , die sich den lothringischen Hoheitsansprüchen entziehen
wollte .

Als dann aber zu Beginn der 70er Jahre des 16. Jahrhunderts
feststand , daß die Grafschaft Nassau - Saarbrücken in die Hände
der protestantischen Weilburger Hauses übergehen würde , er¬
litt die saarbrückische Machtstellung links der Saar ihren hef¬
tigsten und entscheidenden Stoß . Lothringen wußte den Bischof
von Metz , ein Mitglied seines Hauses , zu bereden , dem Herzog
Heinrich von Guise - Lothringen nach Auslösung aller Pfand -
schaften die Hochvogtei über die Herrschaft Homburg - St . Avold
als Erblehen zu überlassen (1572). Daß Frankreich hinter diesen
Vorgängen stand , wurde erst bekannt , als Herzog Heinrich 1581
die Herrschaft an den Herzog von Lothringen verkaufte und die
mit Frankreich bereits abgeschlossenen Kaufbriefe dem Kaiser
auslieferte . Nur die Trübung des Verhältnisses zwischen Heinrich
von Guise und dem französischen König , eine Episode in den
französischen Bürgerkriegen , hat es verhindert , daß Frankreich
sich schon damals an der Heerstraße Metz —Mainz in der Nähe
der Saar festsetzte und auch hier einen Unruheherd schuf . Nassau -
Saarbrücken wurde gezwungen , auf seine Pfandrechte von 1551 zu
verzichten und behielt nichts als die Lehnshoheit über die an die
Kriechinger weiterverlehnte „ Erbkastenvogtei “ , die es noch 1680
geltend machte .

1581 wurde Saarbrücken weiter zurückgedrängt : nach er¬
bitterten Verhandlungen mußte es sich dazu verstehen , zugunsten
Lothringens auf die Rechte an der Herrschaft Bolchen , die Vogtei
von Lübeln und Fraulautern , die Dörfer Gänslingen und Dommen¬
heim b . Dieuze , Richlingen und Hanweiler b . Bitsch , Blieseber -
singen und Bliesmengen , Fremersdorf und Mechern an der Saar ,
Hülzweiler und Griesborn und endlich auf das zwischen der Herr¬
schaft Berus und dem Warndt gelegene Merten zu verzichten , ohne
dafür einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen . Im 17 . Jahr¬
hundert gingen weitere Stücke teils an Lothringen , teils an Krie¬
chingen verloren : Hollingen -Valmünster , von dessen Gebiet be¬
reits bedeutende Stücke an Bolchen und Berus abgegeben waren ,
die Herrschaft Helflingen , die Herrschaft Büdingen , die an Krie¬
chingen verkauft wurden . Saarbrücken behielt noch das Kern¬
stück des Warndts , der damals der Besiedlung und der Glas¬
industrie erschlossen wurde .

f ) Die innere Entwicklung der Territorien seit dem
Ausgang des Mittelalters . — Der Geltungsbereich

des Reichskammergerichts
Zu Tafel 9d

Im machtpolitischen Kampfe war Saarbrücken den lothringi¬
schen Anstrengungen nicht gewachsen gewesen . Für die Wahr¬
nehmung des Amtes als Kirchenvogt kam der evangelische Graf
aus grundsätzlichen Erwägungen heraus nicht mehr in Frage . Aber
nicht nur diese allgemeinen Tatsachen sind für das Zurückweichen
Saarbrückens entscheidend , die Wandlung in den staatsrechtlichen
Anschauungen spielt eine ebenso bedeutsame Rolle . Die Rechte
der einzelnen Territorialherren lagen oft in buntestem Gemenge
nebeneinander . Nur ein Beispiel : Sulzbach war im 15. Jahr¬
hundert vierherrig ; beteiligt waren mit Lehen die Herren von
Hunolstein , Kerpen , Sötern und Sulzbach . Die Kohlengruben
waren so geteilt , daß ein Viertel dem Grafen von Nassau - Saar¬
brücken zustand , ein Viertel dem Herzog von Lothringen und
Nassau - Saarbrücken gemeinsam , ein Viertel den Wellenschiegern
und ein letztes Viertel Nassau - Saarbrücken und Ottweiler , und
zwar wieder geteilt zu einem Drittel und zwei Dritteln . Solange die
Wahrnehmung von Hoheitsrechten , auch der Gerichtsrechte , vor¬
zugsweise als finanzielle Einnahmequelle , als eine Art Domäne
betrachtet wurde , deren Summe entscheidend war für Hofhaltung
und Macht , bot das Nebeneinander von Rechten = Einkünften
außer Schwierigkeiten bei der Erhebung keine allzugroßen Nach¬
teile . Als aber dann im Laufe des 15 . und 16. Jahrhunderts der
Begriff der Landeshoheit eine schärfere Prägung erfuhr , war eine
Bereinigung dieser verworrenen Verhältnisse eine unbedingte Not¬
wendigkeit . Sie fand überall statt und führte notwendig zu einer
Konzentration auf bestimmte Gebietsherrschaften unter Aufgabe
von weniger wichtigen Außenposten .

Bei gleichartigem Recht war ein billiger Ausgleich zu finden .
Schwieriger aber war eine Auseinandersetzung mit dem Herzogtum
Lothringen , das im Laufe der Entwicklung unter westliche staats¬
rechtliche Anschauungen geraten war . Die Vereinheitlichung des
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Gewohnheitsrechts in den Coutümes Lorraines , deren Auslegung
und Handhabung nach römisch -rechtlichen Grundgedanken hatte
hier allmählich und fast unmerklich unter Beibehaltung der äußeren
Formen das Staatsrecht , insbesondere auch das Lehnrecht , ge¬
wandelt . Die seigneuriale Gerichtsbarkeit blieb bestehen , aber
ihre Bedeutung wurde ausgehöhlt von der sicher und schnell
arbeitenden Rechtsprechung der Beamtengerichte , die sich all¬
mählich auch überordneten . Den Abschluß bezeichnet in Lo¬
thringen die Verdrängung des uralten ritterschaftlichen Assisen -
gerichts durch die Cour souveraine , die als französische Einrichtung
aus der langen Zeit der Kriegsbesetzung ( 1642 — 61 , 1670 — 98 )
übernommen wurde .

Die Wirkung der Entwicklung eines neuen Suzeränitätsbegriffes ,
der eine straffere Handhabung der Lehnsoberhoheit mit sich
brachte , ist auf Schritt und Tritt zu beobachten . Es liegt
durchaus in dieser Richtung , wenn 1566 — 71 die Bewohner von
Völklingen , wohl nicht ohne Einfluß von außen , sich beim Bischof
von Metz als ihrem Oberlehnsherrn und Souverän über die ihnen
vom Grafen von Saarbrücken auferlegten Fronden beklagen und
die Beamten des Bischofs sich für berechtigt halten , den Gerichts¬
zwang und die Landeshoheit für ihren Herrn zu beanspruchen
und die Einwohner von ihrer Gehorsamspflicht gegen ihren bis¬
herigen Landesherren zu entbinden . Überall werden lockere
Lehnsbindungen wieder neu geknüpft , verschollene Abhängig¬
keiten wieder hergestellt , Rechte und Einkünfte beschnitten ,
Lasten gesteigert . Die Handhabung eines gleichmäßigen Be¬
steuerungsrechts und der Gerichtsaufsicht , Eingriffe aller Art in
die wohlerworbenen Rechte der Lehnsträger , Steigerung der An¬
sprüche gegenüber dem Partner an einer Gemeinherrschaft führen
zu Unsicherheit und Besitzverkümmerung . Rücksichtslos hat der
Herzog von Lothringen seinen Lehnsträgern gegenüber die Landes¬
hoheit behauptet , mochten sie noch so viele Einzelrechte in der
Hand halten . Jede günstige Gelegenheit wurde genützt . Als
einer der Erben von Bitsch , der Graf von Hanau -Lichtenberg ,
beabsichtigte , „ als des Reiches Graf , der nur mit der Lehenschaft
Lothringen zugethan , sonst aber niemand anderm als dem h . Reich
mit der Hochheit und Superiorität unterworfen were “

, in diesem
Gebiete die Reformation einzuführen , weiß der Herzog das diesen
Eingriff „ in unser Land und Provinz “ auf Grund der lehnsherr¬
lichen Rechte zu verhindern . Er behauptet , als Lehen sei Bitsch
seiner Landeshoheit unterworfen und die Untertanen zur Ent¬
richtung von Landsteuern und zur Leistung von Fronden ver¬
pflichtet . Hält man dem gegenüber , daß die Herren von Eltz
und der Graf von Saarbrücken als Pfandherren von Blieskastel
daselbst die Reformation einführen konnten (s . S . 52 ) , daß die
von Saarbrücken zu Lehen gehende Herrschaft Hüttersdorf trotz
der noch 1577 ausgestellten Lehnsreserve bereits 1571 als souve¬
ränes ritterschaftliches Gebiet der Herren von Hunolstein galt ,
daß die Herren von Kerpen ihren Lehnsbesitz in Illingen und
Ruhlingen -Lixingen als selbständige reichsritterschaftliche Gebiete
halten konnten , daß endlich der Äbtissin von Fraulautern wegen
der Hochgerichtsbarkeit in Schwarzenholz gegenüber der von der
Grafschaft Saarbrücken geltend gemachten „ Schirmgerechtigkeit “

die Landeshoheit „ mit allen anklebenden Rechten und Gerechtig¬
keiten “ vom Reichskammergericht zugesprochen wurde , dann wird
der Unterschied zwischen der deutschen und der westlichen Auf¬
fassung vom Wesen und den Grundlagen der Landeshoheit deut¬
lich . Schon zu Anfang des 16 . Jahrhunderts hatte die gegen¬
sätzliche Auffassung bezüglich der Auswirkungen des Lehnsrechtes
das Reichskammergericht beschäftigt und war für den Herzog von
Lothringen mitbestimmend geworden , bei der Neuordnung der
staatsrechtlichen Stellung seines Landes zum Reich im Jahre 1542
die Entlassung aus dem Reichslehnsverband zu betreiben . Er
mußte aus territorialpolitischen Gründen Wert darauf legen , daß
die weitherzige Spruchpraxis des Reichskammergerichts in lehns¬
rechtlicher Hinsicht seinen straff aufgebauten Lehnskörper nicht
zerstörte und die Schaffung eines einheitlichen Staatsgebildes ver¬
hinderte . Andererseits war das Reichskammergericht den noch
selbständigen Gebieten eine starke Stütze . Das schroffe Vorgehen
der lothringischen Herzoge , ihre Auslegung des Lehnsrechtes , fand
namentlich in den östlichen Randgebieten des Herzogtums , die all¬
mählich stärker in den Bereich der lothringischen Ausdehnungs¬
bestrebungen gerieten , teilweise schärfsten Widerstand . Zahl¬
reiche Beschwerden beim Oberrheinischen Kreisdirektorium , beim
Kaiser und beim Reichstag , dem der Herzog nach wie vor als
Stand angehörte , Klagen beim Reichskammergericht , das auch für
das Herzogtum in Landfriedenssachen zuständig blieb , und beim
Reichshofrat weisen darauf hin . Die Grafen von Saarbrücken , die
Herren von Eberstein -Frauenberg , von Leiningen - Rixingen , die
Wild - und Rheingrafen als Herren von Mörchingen , die Grafen
von Salm und Kriechingen , selbst der Prinz von Vaudemont , der
Sohn des Herzogs , als Herr von Bitsch kämpfen vor dem Reichs¬

kammergericht um ihre Selbständigkeit , ihre Reichsunmittelbar¬
keit und gegen die Überspannung der lehnsherrlichen Ansprüche
(vgl . Tafel 9d ) . Sie hatten nicht immer Erfolg ; denn die Recht¬
sprechung des Reichskammergerichts war langsam und nicht
gleichmäßig . Sie gründete sich auf die „ Landsbräuche “

, das Ge¬
wohnheitsrecht , das hier in einem Übergangsgebiet zwischen zwei
größeren Territorialkomplexen nicht einheitlich und daher dem
ausgeklügelten und festgefügten westlichen Recht nicht immer
gewachsen war . Immerhin hat das Reichskammergericht nach an¬
fänglichem Schwanken die Grafschaft Saarwerden dem Reiche als
unmittelbare Herrschaft erhalten , den Grafen von Salm die Abtei
Senones zurückgeführt , der Reichsgrafschaft Kriechingen einige
versprengte Stücke ihres umfangreichen Besitzes als unabhängige
Territorien bewahren können . Auch in der anschließenden Saar¬
gegend hat es das deutsche Recht gestärkt und die Anwendung west¬
licher staatsrechtlicher Normen zu verhindern gewußt . Selbst Loth¬

ringen hat , von Frankreich in seiner Existenz bedroht , mit dem
Reiche wieder engereVerbindung zu knüpfen gesucht und war längere
Zeit bereit , aus den deutschen Teilen seines Gebietes ein reichs¬
unmittelbares Herzogtum Saarland zu errichten . Hier war auch
die Stelle , an der sich der Kampf zwischen westlichen und deutschen
Verfassungseinrichtungen beruhigte und eine Übergangs - und Aus¬

gleichszone entstand .
Damit war der Zerstörung des deutschen Rechtes ein Damm

entgegengesetzt . Die Verbreitung und Anwendung römisch -recht¬
licher und französischer Rechtsgrundsätze und - auffassungen , wie
wir sie im Anfangsstadium bei der Rechtsvereinheitlichung in
Lothringen beobachten , wie sie Frankreich jeweils in Besatzungs¬
zeiten planvoll vorbereitete oder auch als Vorstufe zur endgülti¬
gen politischen Durchdringung und Eingliederung durchführte ,
fand am Reichskammergericht die stärkste Gegenwehr . War seine
Rechtsprechung auch wegen der Umständlichkeit des Verfahrens
und der Schwierigkeiten bei der Exekutive mehr auf die Verteidi¬
gung eingerichtet , so beweist die Tatsache , daß das deutsche
Recht selbst auf lothringischem Boden nur langsam und bis zur
Mitte des 18 . Jahrhunderts nie völlig zurückgetreten ist , in allen
übrigen Saarterritorien aber voll in Geltung blieb , den Wert dieses
Widerstandszentrums für den deutschrechtlichen Charakter der
Lande an der Saar . Wie Frankreich dieses Hemmnis bewertete ,
zeigt die wutvolle Zerstörung des Reichskammergerichtsgebäudes
und die Verschleppung der die westlichen Grenzlande betreffenden
Akten bei der Brandschatzung der Stadt Speyer im Jahre 1688 .

g) Die Grenzverhandlungen mit Frankreich im
18 . Jahrhundert

Zu Tafel 8

Im Laufe des 18 . Jahrhunderts rückte Frankreich in die Stellung
Lothringens ein , nachdem es schon 1661 in Fremersdorf und Siers¬
dorf , 1680 in Saarlouis an der Saar dauernd Fuß gefaßt hatte .
War bei dem Herzogtum Lothringen als einem Staat im deutschen
Reichsverbande ein Zusammenleben mit anderen deutschen
Territorien auch in engerer Gemeinschaft dadurch möglich , daß
man an die bestehenden Verhältnisse nicht rührte oder sie mit
Hilfe der ausgleichenden Tätigkeit der Reichsbehörden ordnete , so
war ein solches freundnachbarliches Zusammenleben nicht mehr
möglich , seit nach dem Übergang der lothringischen Gebiete an
Frankreich ( 1737 bzw . 1766 ) keine gemeinsame Plattform mehr
bestand , auf der Streitfragen rechtlich entschieden werden konnten .
In Würdigung dieser Sachlage war bereits bei Abschluß des Wiener
Friedens im Jahre 1735 die Notwendigkeit einer klaren Grenze
zwischen deutschem Reichs - und französischem Staatsgebiet erkannt
und die Anregung zur Einleitung von Grenzausgleichsverhandlungen
gegeben worden . Es hätte nun nahe gelegen , das Reich mit dieser
schwierigen Aufgabe zu betrauen ; doch wußte Frankreich eine
Generalbereinigung von oben her zu verhindern und im Art . 4
des Vertrages zu erreichen , daß Grenzverhandlungen mit den
einzelnen Territorialherren vorgesehen wurden . Die Grenze , die
auf der Strecke von der Mosel bis an die Saar bei Bübingen nahezu
dreimal so lang war wie die Luftlinie , war von Gemeinherrschaften
und Gebietssplittern durchsetzt . Wenn Frankreich die Verhand¬
lungen trotz der offen zutage liegenden Verwaltungs - und Zoll¬
schwierigkeiten auf die lange Bank schob , so ist darin die Absicht
zu erkennen , die aus der Verquickung der Hoheitsrechte sich er¬
gebenden Reibungen zu politischen Vorteilen auszunutzen . Der
Trierer Kurfürst erkannte richtig , daß „ die beybehaltung der loth¬
ringischen gemeinschaften zu weiter nichts anzusehen ist , als das
Regnum Austrasiae mit den Rhein - und Moselflüssen längst vor¬
gehabter massen zu begrenzen “

. Erst als Minister Vergennes in
richtiger Wertung der Frankreich nach dem Siebenjährigen Kriege
bzw . dem Englisch -französischen Kolonialkriege verbliebenen
Machtmittel seine Politik den gegebenen Verhältnissen anpaßte
und auf dem Wege der „ friedlichen Durchdringung “ (penetration
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pacifique ) vorsichtig und verdeckt die Ziele der traditionellen
Rheinpolitik zu verwirklichen suchte , mußte er darauf bedacht
sein , die aus den zahlreichen Übergriffen übereifriger Beamter sich
ergebenden Verstimmungen zu beseitigen und die Grenzbereinigung
mit dem Ziele einer persönlichen Bindung der Landesherren an
die französische Politik durchzuführen .

In einer Reihe von Abkommen und Grenzverträgen wurde eine
stark vereinfachte Grenze erreicht . Zuerst kamen die Verhand¬
lungen mit dem Fürsten von Nassau -Saarbrücken am 15. Februar 1766
und 16 . November 1770 zum Abschluß : Der König trat die loth¬
ringische Exklave Püttlingen ab , verzichtete auf seine Rechte in
Niedersalbach , Wustweiler und Wustweilerhof , überließ den
Fürsten die Dörfer Wiesbach , Humes und den Kutzhof und die
lothringischen Anteile an Uchtelfangen und Kaisen . Dagegen
mußte der Fürst dem König die Landesherrlichkeit über die Abtei
Wadgassen und die zugehörigen Dörfer Hostenbach , Schaffhausen
und Werbeln und 1500 Morgen Wald im Warndt abgeben . Die
Mitte der Saar wurde Grenze zwischen Frankreich und Deutsch¬
land . Weiter fielen an Frankreich die nassauischen Dörfer Über¬
herrn und Friedrichsweiler , der Indelborner und der Linseler Hof ,
Diesen und Spittel und deren Anteile am Warndtwald . Im zweiten
Vertrag tauschte Frankreich das Dorf Emmersweiler gegen Karls¬
brunn und erhielt weitere kleine Waldstücke im Warndt (vgl .
Tafel 8 und 9 c) .

Der Vertrag mit Österreich vom 16. Mai 1769 regelte die Grenze
gegen Luxemburg , beseitigte lothringische Exklaven und Gemein¬
schaften in Nittel , Wies , Nennig und Wochern und brachte den
Verzicht auf die von Lothringen schon länger eingezogene Herr¬
schaft Rollingen südlich von Bolchen .

Nach jahrelangen schwierigen Verhandlungen kam am 1 . Juli
1778 der Vertrag mit dem Kurfürstentum Trier zustande , nachdem
ein geheimer Vorvertrag wegen politisch bedenklicher Forderungen
den Widerstand des Domkapitels und des Kaisers hervorgerufen
hatte . Nach dem Wortlaut des endgültigen Vertrages verzichtete
Kurtrier auf seine Ansprüche an ; den Prümschen Maasherr¬
schaften Revin , Fumay und Fepin , wurde die Gemeinherrschaft
Merzig - Saargau so geteilt , daß die Saar die Grenze bildete , und
erhielt Trier als Ausgleich für den Mehrwert der links der Saar
liegenden Teile die lothringischen Rechte an der Herrschaft Theley
und dem Hof Imsbach , außerdem die landesherrlichen Rechte
am Wald Winterhauch und den Dörfern und Bannen Mittel¬
bollenbach , Nahbollenbach , Breungenborn und Mettnich . Die
grundherrlichen Rechte des Kurfürsten im Gebiet von Merzig -
Saargau blieben in vollem Umfange gewahrt . Andere Abmachungen
betrafen Wirtschafts - und Handelsfragen .

Mit den Grafen von der Leyen , die Inhaber der Reichsherrschaft
Blieskastel waren , wurden die Verhandlungen am 27 . November
1781 abgeschlossen : Der Graf von der Leyen trat ab das Gebiet
von Wölferdingen , Wustweiler und Rilchingen , ferner Freimengen
und Dietschweilerhof am Warndt , endlich ein Gebiet bei Blies -
schweyen , und Bliesbrücken , dazu jeweils den Lauf der Saar und
der Blies da , wo sie die Grenze bildeten . Frankreich übergab die
Gebiete von Kleinblittersdorf und Auersmachern , Altheim , Nieder¬
gailbach und Uttweiler . Der König verzichtete auf seine Hoheits¬
rechte in Bliesmengen und Bliesbolchen und auf die abgelegene
Herrschaft Oberkirchen . Auch hier blieben in den von den Grafen
von der Leyen abgetretenen Stücken die Domänenrechte gewahrt ;
Wölferdingen erhielt den Charakter einer Baronie .

Auch mit den Herzogen von Pfalz -Zweibrücken hat Frankreich
weitgehende Vereinbarungen getroffen : Nachdem bereits in einem
Vertrag vom 3 . April 1783 die lothringischen Exklaven Hopp¬
stätten , Freisen , Weierbach und Dreiweiler an den Herzog abge¬
treten worden waren , erhielt dieser im Vertrage vom 6 . Januar
1787 das ganze Amt Schaumburg , ohne daß Gegenleistungen zu¬
nächst sichtbar wurden . Die geheimen Artikel des Vertrages ent¬
hielten aber schwerwiegende Bestimmungen . Danach übermachte
der Herzog von Pfalz -Zweibrücken als voraussichtlicher Erbe der
kurpfälzischen Besitzungen dem König von Frankreich die im
Nordelsaß gelegenen pfälzischen Ämter Anweiler , Neukastel und
den südlich der Queich gelegenen Teil der Herrschaft Falkenburg ,
desgleichen die schon 1766 zedierten Erbansprüche auf die Ämter
Kleeburg , Katharinenberg und Wegeisberg .

In den Verhandlungen Frankreichs mit den benachbarten
Reichsfürsten standen , von außen gesehen , die wirtschaftlichen
und zollpolitischen Dinge durchaus im Vordergrund . Sie waren
im Zeitalter des Merkantilismus ein bevorzugtes Mittel der „ fried¬
lichen Durchdringung “

. Aber gerade der Vertragsabschluß mit
dem Herzog von Pfalz -Zweibrücken , der die Queichgrenze und die
Einbeziehung Landaus in das Elsaß erreichen sollte , zeigt mit aller
Deutlichkeit , daß die letzten Ziele Frankreichs nach wie vor mit
Nachdruck verfolgt wurden und daß es ihm in erster Linie auf
den Ausbau einer militärisch günstigen Grenze ankam . Auch am

„ kleinen Rhein “ hat Frankreich den militärischen Gesichtspunkt
stets vor Augen gehabt . Die Saar und die Blies waren auf große
Strecken zur Grenze geworden , und damit war eine nach den
strategischen Anschauungen der Zeit vorteilhafte Grenze erreicht ,
deren Wert der Brückenkopf bei Saarlouis noch steigerte . Wenn
es bei den Verhandlungen nicht gelang , auch noch den Rest der
Grafschaft Saarbrücken auf dem linken Saarufer einschließlich des
Warndt Frankreich einzuverleiben , was man zu Beginn der Ver¬
handlungen vielfach befürchtete , so lag das daran , daß die Grafen
von Saarbrücken ihren Stammsitz zähe verteidigten und daß eine
so auffällige „ Grenzbereinigung “ dem Sinn der Politik der „fried¬
lichen Durchdringung “

, d . h . der Einschläferung des deutschen
Widerstandes , widersprochen hätte . Andererseits bedeutete das
von Wadgassen und Forbach her eingeschnürte Saarbrücken
keinerlei militärisches Hindernis mehr , nachdem die Straßen¬
verbindung von Saarlouis nach St . Avold im Zuge der alten Salz¬
straße erreicht und auch die Verbindung von St . Avold mit Saar¬
gemünd und Bitsch nach Beseitigung der Herrschaft Wölfer -
dingen sichergestellt war . Frankreich hatte militärisch wichtige
Punkte an der Saar und im Elsaß gegen abgelegene und militärisch
völlig belanglose Gebietsteile eingetauscht .

Für die von Frankreich abgetretenen Gebiete wurde jeweils
ausdrücklich bestimmt , daß sie unter die Oberhoheit des Reiches
und die Jurisdiktion der Reichsgerichte treten sollten . Damit
war auch in rechtlicher Hinsicht eine scharfe Grenze erreicht
(vgl . Tafel 9 d) . Der Hauptblock der Staatsgebiete an der Saar
blieb bis zur französischen Eroberung , wenn auch politisch zer¬
rissen und aufgelockert , im Verbände des Deutschen Reiches und
des oberrheinischen Reichskreises (vgl . Tafel 9 b) . Die Lande an
der Saar hatten durch Jahrhunderte in der Auseinandersetzung
mit dem Herzogtum Lothringen trotz der vorgeschobenen Lage
ihre enge Verbundenheit mit dem trierisch -pfälzischen Territorial¬
komplex und damit ihre Einordnung in die mittelrheinischen Zu¬
sammenhänge erwiesen . Die vor der geschlossenen Front liegenden
selbständigen deutschen Reichssplitter , die Grafschaften Saar¬
werden , Kriechingen und Salm und die Reichsherrschaften Lixingen
und Ruhlingen , sind bis zum Ende des Reiches die Zeugen des
erbitterten Rückzugskampfes dieser Einheit gegen die macht¬
politischen Vorstöße Lothringens und Frankreichs geblieben .
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Zur Gaueinteilung der Blies - und Saargegenden (zu S . 43 und Tafel 13 d)

Name des Ortes Name der Grafschaft Heutiger Name Datum Quelle

Saargau :
— Sarachova superior et inferior — 870 MG. LL . 1 , 567

Odovvines luica . . . in pago Saroensi , in comitatu Bedensi Ollesleuken 964 MRUB 1 , 326
Rodena villa . in pago Sarensi, in comitatu Waldra-

vigensi [mari
Roden 995 MRUB 1 , 326

Sarebrucka . in pago Sargowe situm , in comitatu Vol- Saarbrücken 1065, apr. 3 . MG. DD HIV 2, 318 ; MRUB 1 , 414
Wadegozingen . . . . in pago Sargavve . in comitatu Sigeberti Wadgassen 1080 MRUB 1 , 434

Bliesgau :
Gamundias zwischen

Atroalba u . Suabalba
im Bliesgau Hornbach vor 737 Neubauer , Regg . Hornbach nr. 1

Aurica Machera . . .
Gamundias .
Haribertesvillare . . .
Cochelingas .
Fechingas .
Fachinulfingas . . . .

in Saloninse , Blesinse , Rosalinse pagis Auersmacher
Hornbach

9

Kochlingen b. Ai
Fechingen

?

777

aersmacher

MRUB 1 , 261

Gamundias .
villa Myndenbach . .

in pago Blesinse Hornbach
Mimbach

796 Pöhlmann nr. 4 ; Neubauer Regg .
[nr. 6

Apponis ecclesia . . . in pago Blisinsi Habkirchen 819 Pöhlmann nr . 6
Ratrammesvilre . . . in pago Bliasahgowe ? 861 „ nr. 7
Berna .
Bischmisheim . . . .

in pago Roslinense , in comitatu Blesinse — 884, juni 30. Jungk Regg . nr . 18

Walahesheim . . . . in pago Bliesiggowe , in comitatu Erein- Walsheim 888, juni 28. Pöhlmann nr. 10 n . Crollius;
Felishalba .
Lantovinga .
Roslohgowe .
Medilinesheim . . . .
Appenchiricha . . . .

fridi

[mitis

Felsalben
?

Rosselgau ?
Medelsheim
Habkirchen

Böhmer -Mühlbacher Regg . nr. 1749

villa Letoltingos . . .
Scufines villare . . .

in pago Blesinsi , in comitatu Odacri co- Illingen
Schiffweiler

893, febr . 17. MRUB 1 , 141
[MG SSI , 291

villa Rimilinga . . . . in comitatu Blesinse Rimlingen 954 Pöhlmann nr . 14 : Annalista Saxo
Hornbach . in pago Blesensi [tis Volmari Hornbach Pöhlmann nr. 15
Ernustwilere . . . . in pago Bliesichgowe , in comitatu comi- Ernstweiler 982, sept . 30. Pöhlmann |nr. 16, MG DD OII 280
abbacia Hornbach . .
Blitthariovilla . . . .

in pago Blisengowe , in comitatu Gode-
[fridi

Hornbach
Blittersdorf

1087/1100 Pöhlmann nr. 17 , 18

Untergau Rosselgau:
Rosalinse .
Roslinse .

776 — 777
952, sept . 9 .

■Neues Archiv 32, 341
Jungk nr. 27

Roslinse . in comitatu Blesinse 953, märz 27. Ebda nr. 28
Berna .
Biscofesheim .

in pago Roslinense
[Rosselgouwe

?
Bischmisheim

884, Juni 30. Jungk nr. 18

Sarbrucka villa . . . in comitatu Happinhacha et in pago 1046, mai 25 MRUB 1 , 377
Berna .
Biscofesheim .

in Rosslinse , in comitatu Blesinse 1152, oct . 16 Jungk reg. nr. 85

Niedgau :
Burmeringas . . . . in pago Nedinse in comitatu Liutardi Burmeringen

b . Remich
909 MRUB 1 , 217

Nach Els . -Lothr . III , S . 776, sind folgende Orte in einer Urkunde von 842 im Niedgau erwähnt : Gangoniaga finis = Gänglingen ,
Goderingas = Gindringen, verschw . Ort b. Kriechingen , Wanolvingas = Füllingen , Edeningas = Ederingen , verschw . Ort bei Flet -
ringen ; in einer Urkunde von 911 : Lestorphen = Linsdorf b . Gr. -Tännchen oder Lisdorf b . Saarlouis ; in einer Urkunde von 1030 : Busendorf ,

Grafschaft Wallerfangen :
predium Dalahem . . in Rezcensi pago in comitatu Walder- Dalheim , Kan¬ 962

vinga , cui Egilolfus comes preesse ton Remich
videtur [vingensi

Rodena villa in pago Saroensi, in comitatu Waldra- Roden 995

MRUB 1 , 272

MRUB 1 , 326

7 . Zur Kirchengeschichte an der mittleren Saar
Zu den Tafeln 10 u . 11

Von Josef Niessen
a) Die Trierer Kirchenprovinz

Zu Tafel 10 b
Das Land an der mittleren Saar, insonderheit das heutige

„ Saargebiet “
, gehörte ausschließlich zur Trierer Kirchenprovinz,

die, auf der römischen Provinzeinteilung Diokletians fußend 1),
*) Nach der Notitia Galliarum war die Metropolis der Provincia Belgiea

prima die eivitas Treverorum mit der Colonia Augusta Treverorum ; ihr un -

S aar - Atlas

die Bistümer Metz, Toul und Verdun mitumfaßte und sich durch
viele Jahrhunderte hindurch erhielt , bis sie durch grundlegende
Umgestaltungen in der Zeit der französischen Revolution auf¬
gelöst wurde . Selbst die großen politischen Veränderungen in
ihrem Raum an der deutschen Westgrenze während des 16. bis

terstanden die eivitas Mediomatrieum mit Divodurum (Metz ), die eivitas Leuco -
rum mit Tullum (Toul ) , und die eivitas Virodunensium mit Virodunum (Verdun ) .
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